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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.08.2014 

Geschäftszahl 

Ra 2014/03/0018 

Rechtssatz 

Der Revisionswerber wollte den Polizeibeamten die Verwahrungskontrolle der Schusswaffen nur dann gestatten, 
wenn ihm zuvor die Gelegenheit eingeräumt worden wäre, den Verwahrungsort alleine aufzusuchen; da ihm dies 
nicht gestattet wurde, erklärte er selbst die Kontrolle für beendet. Die vom Revisionswerber aufgeworfene Frage, 
ob eine Verzögerung bei der Verwahrungskontrolle bereits eine Verweigerung darstellen kann, ist im 
vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich, da keine bloße Verzögerung vorlag, sondern der 
Revisionswerber vielmehr die Verwahrungskontrolle verweigerte bzw an eine - den Zweck der Kontrolle 
vereitelnde (vgl zu Terminvereinbarungen bzw angekündigten Überprüfungen das E vom 23. Jänner 2003, Zl 
2000/20/0444) - Bedingung knüpfte und das Verwaltungsgericht daher davon ausgehen konnte, dass die 
Feststellung des für die Verlässlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes aus Gründen, die in der Person des 
Revisionswerbers lagen, nicht möglich war. 


